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Die "Wunschschule" ist ja immer noch Stammschule der Kollegin in Elternzeit, daher ist sie
nach Rückkehr aus der Elternzeit noch dieser Schule zugehörig.
Anders kann die Situation sein, wenn sie in Elternzeit ebenfalls einen Versetzungsantrag
gestellt hat.

1https://www.lehrerforen.de/thread/52120-versetzung-an-wunschschule/?postID=509046#post509046

https://www.lehrerforen.de/thread/52120-versetzung-an-wunschschule/?postID=509046#post509046

